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S a t z u n g

des 

Angelverein Lenzen  e.V.

§  1

Name, Sitz, Rechtsform

1.
Der Verein führt den Namen      „ Angelverein Lenzen  e.V.“


- im Folgenden abgekürzt Verein genannt

2.
Der Sitz des Vereins ist Lenzen.

Er ist unter der Nummer:  VR 2040 NP  im Vereinsregister beim Amtsgericht in     Neuruppin eingetragen. 

3.
Der Verein vertritt ausschließlich gemeinnützige Interessen.

Er ist Mitglied im DAV Landesanglerverband Brandenburg e.V. und Mitglied im Kreisanglerverband Perleberg e.V. und erkennt deren Satzung in der jeweils gültigen Fassung an.

4.     
Der Verein ist rechtsfähig und wird im Rechtsverkehr vom Vorstand gemäß § 12, 

Ziffer 3  vertreten. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr, der Gerichtsstand ist Perleberg.

§  2

Zweck des Vereins

1.
Anliegen des Vereins ist die Interessenvertretung seiner Mitglieder zur Erhaltung bzw. Schaffung von Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Ausübung aller Formen des waid – und hegegerechten Angelns sowie die Erhaltung und Pflege der Natur, insbesondere der Gewässer und die Hege der Fischbestände unter Beachtung des Tier – und Artenschutzes.
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2.
Der Verein bezweckt:

2.1 die Ausübung und Förderung des waid – und hegegerechten Angelns zur                              Gestaltung einer sinnvollen, der körperlichen Ertüchtigung und Gesunderhaltung dienenden Freizeitgestaltung nach den Regeln der CIPS (Confederation Internationale de la Peche Sportive),

2.2 die Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden, Vereinigungen und Verbänden und die Interessenvertretung seiner Mitglieder gegenüber diesen,

2.3 die Betätigung seiner Mitglieder im Umwelt, - Gewässer-, Landschafts-, - Natur- und Tierschutz und in der Abwehr schädlicher Einwirkungen auf Gewässer,

2.4 die Hege und Pflege der Fischbestände unter besonderer Beachtung der Arterhaltung, des Artenschutzes und der Widereinbürgerung verschollener bzw. abgewanderter Arten,

2.5 die Pflege und Erhaltung der im und am Gewässer beheimateten Tiere und Pflanzen sowie ihrer Biotops einschließlich der Widerherstellung derselben,

2.6 die Durchführung bzw. Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen und Schulungen zum Fischereirecht und weiterer Gesetze und Verordnungen für seine Mitglieder sowie die Durchführung von Angelveranstaltungen unter besonderer Berücksichtigung hegerischer Erfordernisse,

2.7 die Heranführung von Kindern und  Jugendlichen an das Angeln und deren Erziehung

      gemäß dem Zweck unseres Vereins,

2.8 die Unterstützung unserer Mitgliedern bei der Erhaltung und Schaffung von 

      Möglichkeiten zur Ausübung des Angelns in allen seinen Formen durch Anpachtung von 

      Gewässern bzw. Grundstücken                

2.9 Pflege eines von gegenseitiger Achtung, Toleranz und Kameradschaft geprägten

      Vereinslebens         

§  3

Grundsätze, Gemeinnützigkeit

1. Der Verein ist eine auf innere Verbundenheit und Liebe zur Natur aufgebaute   

Gemeinschaft. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Er ist frei von parteipolitischen und religiösen Bindungen.
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3. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Seine Mittel dürfen nur 

    für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

4. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Er darf keiner

    Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch

    unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigen.

5. Die Vorschriften der Abgabeverordnung sind für den Verein verbindlich.

6. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines satzungsmäßigen Zweckes fällt das    

Vermögen des Vereins an den KAV Perleberg, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§  4

Mitgliedschaft

1. Dem Verein gehören ordentliche, fördernde  und Ehrenmitglieder an.

2. Ordentliches Mitglied kann jede Person werden, die das achte Lebensjahr vollendet hat und sich verpflichtet, den Bestrebungen des Vereins zu dienen, seine Satzung anerkennt, im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist und nicht aus einem Verein des DAV  ausgeschlossen wurde.

3. Förderndes Mitglied können alle unbescholtenen volljährige Personen werden, ohne selbst das aktives Angeln in den Gewässern des Vereins bzw. des LAV BB auszuüben. Sie erhalten die Beitragsmarke für passive Mitglieder und dürfen an allen Versammlungen und Veranstaltungen (ausgenommen Hegefischen) teilnehmen. Sie besitzen kein Stimmrecht.

4. Ehrenmitglieder werden durch den Vorstand mit Zweidrittelmehrheit ernannt, wenn sie sich um die Förderung des Vereins verdient gemacht haben. Sie sind beitragsfrei und haben alle Rechte eines ordentlichen Mitgliedes.

§  5

Beginn der Mitgliedschaft

1. Anträge auf Mitgliedschaft sind formlos schriftlich an den Vorstand zu richten. 

2. Die Aufnahme erfolgt, wenn der Vorstand mit einfacher Mehrheit zustimmt.
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3. Sie beginnt nach der Errichtung der Aufnahmegebühr und des vollen Beitrages.

      4. Die Ablehnung der Aufnahme ist dem Antragsteller mit der Begründung schriftlich

          mitzuteilen.

5. Bei Ablehnung der Aufnahme ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig.        

    Diese entscheidet endgültig.

§ 6

Ende der Mitgliedschaft
1. Der Austritt eines Mitgliedes ist jeweils zum Ende eines Kalenderjahres möglich.

    Er ist schriftlich an den Vorstand bis 31.12. des laufenden Jahres zu richten.

    Bei Wohnungswechsel nach außerhalb oder in anderen Ausnahmefällen kann der

    Vorstand abweichen von dieser Regelung verfahren

2. Bei Tod endet die Mitgliedschaft mit dem Todestag.

3. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn

          -    er der Satzung, insbesondere dem Satzungszweck zuwiderhandelt und damit dem                            

               Verein oder einem seiner Mitglieder Schaden zufügt,

          -    er das Ansehen des Vereins oder eines seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit grob

          verleumdet oder schädigt,

· er schwerwiegend oder wiederholt gegen Vereinsbeschlüsse verstößt oder sie missachtet,

· er mit seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein länger als ein halbes Jahr, ohne einen Stundungsantrag gestellt zu haben, im Rückstand ist.

      4. Das Ausschlussverfahren wird durch den Vorstand durchgeführt. Die erfolgte                             

Einleitung des Ausschlussverfahrens ist dem Mitglied mit Angabe der       

Anschuldigung, sowie Termin, Ort und Uhrzeit der Sitzung des Vorstandes

mindestens 14 Tage vorher schriftlich mitzuteilen.

      5.Das  betroffene Mitglied hat das Recht, an der Sitzung zum Ausschlussverfahren

          teilzunehmen, sich zu rechtfertigen sowie Zeugen oder andere Entlastungsmittel

          beizubringen. Bei Fernbleiben sind das Verfahren zu vertagen und ein neuer Termin

          anzusetzen. Erscheint der Betroffene ohne triftige Gründe wiederum nicht, ist die

          Durchführung des Ausschlussverfahrens in Abwesenheit zulässig.
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 6. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit. Der Beschluss

          ist dem Ausgeschlossenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Beschluss wird

          rechtskräftig, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang beim      

          Verbandsschiedsgericht  schriftlich Beschwerde eingelegt wird. Das Schiedsgericht

          entscheidet endgültig.

7. Anstatt auf Ausschluss kann der Vorstand erkennen auf:

- zeitweilige Entziehung der Vereinsrechte oder der Angelerlaubnis an allen oder          

  bestimmten Gewässern,

 - Verweis oder Verwarnung mit oder ohne Auflagen,

 -  Zahlung einer Geldbuße bis zu 250 Euro

§  7

Rechte und Pflichten der Mitglieder

Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder außer fördernden Mitgliedern  haben das Recht:

1. auf ideelle Unterstützung in ihren vereinsspezifischen Angelegenheiten, soweit diese     

            nicht den Rechten bzw. Interessen anderer Mitglieder entgegenstehen,

2. an allen Veranstaltungen und Versammlungen teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu nutzen, soweit nicht Einschränkungen durch Beschlüsse des Vorstandes oder der Mitgliederversammlung bestehen,

3. vom Verein über neue Bestimmungen zum Fischerei – und Vereinsrecht und zum Arten – und Tierschutz Informationen zu erhalten und sich in diesen Fragen beraten zu lassen,

4. sich jederzeit mit Anträgen oder Anfragen an den Vorstand zu richten,

5. Angelberechtigungen des Landesangelverbandes Brandenburg e.V. zu erwerben.

Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind verpflichtet:

1. sich satzungsgemäß zu verhalten und die gefassten Beschlüsse des Vereins einzuhalten,

2. sich für den Satzungszweck einzusetzen
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3. ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein fristgemäß zu erfüllen

4. sich am und auf dem Wasser sowie beim Zugang zum Gewässer waid – und hegegerecht zu verhalten und die Gesetze und Verordnungen zum Fischereirecht sowie zum Natur – , Tier – und Umweltschutzschutz einzuhalten,

5. den Vorstand über vereinsschädigende Betätigung oder Verstöße gegen die Satzung durch andere Mitglieder nach Kenntnis zu informieren,
6. an Gemeinschaftsarbeiten teilzunehmen. Wer nicht teilnimmt, hat eine Ausgleichzahlung zu leisten Die Anzahl der Arbeitsstunden und die Höhe der Ausgleichzahlung werden durch die Jahresversammlung festgelegt. Über Ausnahmen  entscheidet der Vorstand.

7. Zuwiderhandlungen werden gemäß § 6 Ziffer 3 bis 7 geahndet

§  8

Beiträge

Aufnahmegebühr und Umlagebeiträge werden von der Jahresversammlung festgelegt. Der Beitrag ist als Jahresbeitrag bis zum  31.03. des laufenden Jahres zu entrichten.

Danach werden Versäumniszuschläge erhoben. Bei Eintritt in den Verein im Verlauf des Jahres ist der Beitrag sofort zu entrichten Die Ausgabe der Angelberechtigung erfolgt erst nach Errichten der Beiträge.

§  9

Organe des Vereins

1. Die Organe des Vereins sind

a) die Jahreshauptversammlung

b) der Vereinsvorstand

c) die Mitgliederversammlung

d) der Finanzausschuss (Revision)

      2.
     Die Jahreshauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse 

                 sind für alle Organe und Mitglieder bindend.

Mitgliederversammlungen

1.
Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen 

a) regelmäßig im letzten Monat des laufenden Jahres oder im ersten Monat des     

               Folgejahres als Jahreshauptversammlung,

b) ferner als außerordentliche Hauptversammlung, wenn es das Vereinsinteresse                                                           

          erfordert  oder 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder die Einberufung schriftlich 

          unter   Angabe der Gründe verlangen,

c)bei Bedarf  durch den Vorsitzenden  bzw. dessen Stellvertreter
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2.
Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand mindestens 4 Wochen vorher durch    

            Aushang im Vereinsschaukasten. Bei der Einberufung ist die Tagesordnung


            anzugeben.

§ 10

Jahreshauptversammlung

1. Die Jahreshauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind

2. Die Versammlung beschließt  in der Regel mit einfacher Stimmenmehrheit der teilnehmenden Mitglieder

3. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung

4. Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittelmehrheit

5. Ist eine Hauptversammlung nicht beschlussfähig (Ziffer 1) so ist die Versammlung als einfache Mitgliederversammlung durchzuführen. Binnen 4 Wochen ist eine neue Hauptversammlung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist

6. die Jahreshauptversammlung

· setzt die endgültige Tagesordnung fest,

· nimmt den Geschäftsbericht, den Kassenbericht und die Prüfungsberichte entgegen und bestätigt diese,

· beschließt über die Vereinsentwicklung für das folgende Jahr,

· beschließt alle 3 Jahre über die Entlastung der gewählten Vereinsorgane und vollzieht satzungsgemäße Wahlen

§ 11

Mitgliederversammlung

1. Zwischen den Hauptversammlungen können Mitgliederversammlungen stattfinden. Sie sind berechtigt, Beschlüsse, außer zur Änderung der Satzung oder Ordnungen, zu fassen

2. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse gelten als angenommen, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten für den Vorschlag stimmen. Bei Stimmgleichheit gilt der Vorschlag als abgelehnt.

3. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.
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§ 12

Vereinsvorstand

1. Der Vorstand setzt sich aus

a) dem Vorsitzenden,

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden,

c) dem Schatzmeister,

d) dem Gewässerwart,

e) dem Angelwart,

f) dem Schriftführer,

g) dem Jugendwart

h) und den Vertretern der Untergruppen Lanz, Mellen und Wische zusammen

    2.          Der Vorstand leitet und erledigt die Angelegenheiten des Vereins im Sinne der   

                 Satzung und auf der Grundlage der gefassten Beschlüsse, Ordnungen und

                 Gesetzlichen Bestimmungen

    3.    
      Geschäftsführender Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende,



      sein Stellvertreter und der Schatzmeister. Jeweils 2 von ihnen vertreten den

                  Verein gegenüber Dritten gerichtlich und außergerichtlich

     4.
       Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder,


       darunter mindestens 2 vertretungsberechtigte Mitglieder, siehe Ziffer 3,

                   anwesend sind

     5.          Die Beschlüsse des Vorstandes gelten als angenommen, wenn mehr als die

 Hälfte der Anwesenden zustimmt, außer bei Beschlüssen über Disziplinar-

 Maßnahmen der Vereinsmitglieder. Hierfür ist eine Zweidrittelmehrheit          erforderlich. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden

6.         Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann der Vorstand ein Mitglied             

 des Vereins kommissarisch mit dessen Aufgaben betrauen. Die Maßnahme

  ist in der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen
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§ 13

Finanzausschuss ( Revision )

1. der Finanzausschuss als Fachorgan besteht aus drei Revisoren.

Er hat vorbereitende, kontrollierende, beratende und ausführende Funktion, ist nicht Beschluss – jedoch antragsberechtigt.

2. er berät die Vereinsorgane vor Beschlussfassung zur Mittelverwendung

3. er prüft halbjährlich und vor der Jahreshauptversammlung die Finanzen und erstattet zu dieser einen Prüfbericht. Bei festgestellten Unregelmäßigkeiten, Veruntreuungen und satzungswidriger Mittelverwendung ist der Vorstand sofort zu informieren.

4. die Revisoren dürfen kein anderes Amt im Verein bekleiden

5. sie werden für drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig, jedoch nur für einen Revisor. Die anderen beiden Revisoren müssen nach Ablauf ihrer Amtsdauer aus der Funktion ausscheiden

§ 14

Wählbarkeit – Wahl

1. wählbar in die Vereinsorgane ist jede natürliche Person der ordentlichen Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr.

 Wahlberechtigt ist jedes ordentliche Mitglied unabhängig vom Alter.

2.  die ordentlichen Mitglieder haben das Vorschlagsrecht

3. liegt die schriftliche Einverständniserklärung vor, kann eine natürliche Person, soweit sie entschuldigt fehlt, in Abwesenheit gewählt werden.

4. Anfragen an die Kandidaten sind zulässig. Diese müssen sich auf die Vereinsarbeit beschränken

5. die Wahl zu den ständigen Vereinsorganen erfolgt in offener Abstimmung durch Handzeichen. Es dürfen mehr Kandidaten ausgestellt werden, als Personen zu wählen sind

6. als Mitglied der Verbandorgane gelten die Personen als gewählt, welche die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten, entsprechend der Anzahl der zu wählenden Kandidaten

7. Das gewählte Organ wählt unmittelbar nach der Wahl in der ersten Konstituierung den Vorsitzenden.

8. die Wahl der Kandidaten für die Jahresversammlung des Kreisvereins erfolgt analog der Wahlen zu den Vereinsorganen mit gesonderter Kandidatenliste
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9. die Wahlperiode für alle Vereinsorgane beträgt drei Jahre. Die entlasteten Vereinsorgane amtieren bis zur Geschäftsübergabe an das neu gewählte Vereinsorgan

10. die Übergabe hat innerhalb von 4 Wochen zu erfolgen. Mit Übergabe ist in der ersten Sitzung die weitere Konstituierung vorzunehmen.

§ 15

Finanzen

1. der Verein finanziert sich durch

a) Beiträge und Gebühren seiner ordentlichen Mitglieder

b) Zuwendungen und Fördermittel seiner fördernden Mitglieder

c) Aufnahmegebühren

2.  Beiträge und Gebühren sind Jahresbeiträge und bis zum 31.03. des laufenden Geschäftsjahres fällig. Aufnahmegebühren sind zum Termin der Aufnahme fällig

3. ordentliche Mitglieder können an den Vorstand einen Antrag auf Stundung bzw. Beitragsfreistellung richten. Bei nachgewiesener Bedürftigkeit bzw. begründeter Beitragsfreistellung ist dem Antrag zu entsprechen. Die Beitragsfreistellung kann maximal für die Dauer eines Jahres gewährt werden. Für die Zeit der Stundung bzw. der Beitragsfreistellung wird keine Angelerlaubnis erteilt.

4. Zuwendungen und Fördermittel sind, soweit gesetzlich vorgeschrieben oder vom Förderer ausdrücklich gefordert gesondert zu führen, zweckgebunden zu verwenden und gesondert nachzuweisen

5. die in den Vereinsorganen tätigen natürlichen Personen bzw. jedes Mitglied, welches im Auftrag des Vereins tätig wird, hat Anspruch auf Erstattung seiner Aufwendungen gemäß der in der Haushalts – Finanzordnung festgesetzten Höhe

6. der Nachweis über die tatsächliche ordnungsgemäße Finanzverwaltung ist vom Schatzmeister durch ordnungsgemäße Aufzeichnung der Einnahmen und Ausgaben zu führen

§ 16

Auflösung des Vereins

1. die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens dazu einberufenen Hauptversammlung, deren Einberufung unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen hat beschlossen werden, wenn mindestens Dreiviertel aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind und von diesen Dreiviertel für die Auflösung stimmen.

2. ist die erste Versammlung nicht beschlussfähig, so ist vier Wochen später eine neue Hauptversammlung einzuberufen unter Hinweis darauf, das diese zweite Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist

3. die Mitglieder erhalten bei Auflösung nicht mehr als anteilig ihre Finanz – und Sacheinlagen. Die sonstige Vermögensverwendung ist in § 3 Ziffer 6 geregelt
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§ 17

Änderungsklausel

1. bei Gesetzesänderungen und Änderungen der Gemeinnützigkeitsbestimmungen ist der Vorstand ermächtigt, die betreffenden Formulierungen der Gesetzlichkeit anzupassen.

2. falls Bestimmungen dieser Satzung der Gemeinnützigkeit widersprechen bzw. unwirksam oder nichtig sind, wird davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen soll gelten was dem gewollten Zweck im gesetzlich erlaubten Sinn am nächsten kommt.

3. der Vorstand ist ermächtigt, etwaige zur Genehmigung der Satzung und zur Eintragung des Vereins erforderlichen formellen Änderungen und Ergänzungen der Satzung vorzunehmen.

§ 18

Inkrafttreten

1. die veränderte Satzung wurde auf der Jahresversammlung am 08.01.2006 beschlossen.

2. sie tritt mit Austausch im  Vereinsregister in Kraft

Für die Richtigkeit der Änderung der Vereinssatzung zeichnet der geschäftsführende

Vorstand wie folgt:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

